
Beschwerde: SchülerIn(nen) über Lehrerin

Stufe 1
Gespräch
zwischen den
Beteiligten
individuell bzw. in
der Lerngruppe,
evtl. delegiert
durch die
Klassenspre-
cherIn.

Stufe 2
SchülerIn(nen)
wendet/wenden
sich an die
Beratungsleh-
rerIn, um den
Konflikt von
verschiedenen
Perspektiven zu
beleuchten.

Stufe 3
BeratungslehrerIn
moderiert
Gespräch
zwischen KollegIn
und
SchülerIn(nen)
(evtl. + Vertrau-
ensperson). 
Ziel ist eine
Vereinbarung
über den weiteren
Umgang.

Stufe 4
Schulleitung wird
eingeschaltet,
überprüft die
Einhaltung des
Beschwerde-
leitfadens, führt
Gespräche mit
den Beteiligten
und versucht, eine
Einigung
herbeizuführen.
Sollte keine
einvernehmliche
Lösung gefunden
werden, ordnet sie
Maßnahmen an.
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Beschwerde: Eltern über Lehrerin

Stufe 1
Gespräch
zwischen den
Beteiligten
individuell bzw.
auf dem
Elternabend, evtl.
delegiert durch
die Elternvertre-
terIn.

Stufe 2
Eltern wenden
sich an die
Beratungs-
lehrerIn, um den
Konflikt von
verschiedenen
Perspektiven zu

beleuchten.

Stufe 3
BeratungslehrerIn
moderiert
Gespräch
zwischen KollegIn
(evtl. +
Vertrauens-
person) und
Eltern. 
Ziel ist eine
Vereinbarung
über den weiteren
Umgang.

Stufe 4
Schulleitung wird
eingeschaltet,
überprüft die
Einhaltung des
Beschwerde-
leitfadens, führt
Gespräche mit
den Beteiligten
und versucht, eine
Einigung
herbeizuführen.
Sollte keine
einvernehmliche
Lösung gefunden
werden, ordnet sie
Maßnahmen an.



Beschwerde: SchülerInnen über 
MitschülerInnen

Stufe 1
Gespräch mit der
KlassenlehrerIn,
diese moderiert
ein Gespräch mit
den Beteiligten.
Ziel ist eine
Vereinbarung
über den Umgang

miteinander.

Stufe 2
Gespräch mit
den
Schülerstreit-
schlichterInnen
oder der
Schulmediato-
rIn, um den
Konflikt von
verschiedenen
Perspektiven zu
beleuchten.

Stufe 3
Schulleitung wird
eingeschaltet,
überprüft die
Einhaltung des
Beschwerdeleitfa-
dens, führt
Gespräche mit
den Beteiligten
und versucht, eine
Einigung
herbeizuführen.
Sollte keine
einvernehmliche
Lösung gefunden
werden, ordnet sie
Maßnahmen an.

Stufe 4

(Falls es zu
gewalttätigen
Auseinander-
setzungen
kommt, ist
umgehend die
Schulleitung zu
informieren!)

Beschwerde: LehrerInnen über 
SchülerIn(nen)

Stufe 1
LehrerIn führt
Gespräch mit
SchülerIn, bzw.
Lerngruppe. Es
werden
Verhaltensrege
ln festgelegt

Stufe 2

LehrerIn führt
Gespräch mit
den Eltern,
evtl.
gemeinsam mit
der SchülerIn.

Stufe 3

LehrerIn
wendet sich an
die
Beratungslehre
rIn, um den
Konflikt von
verschiedenen
Perspektiven
zu beleuchten.

Stufe 4

Schulleitung
wird
eingeschaltet,
überprüft die
Einhaltung des
Beschwerde-
leitfadens, führt
Gespräche mit
den Beteiligten
und trifft ggf.
(Ordnungs-)
Maßnahmen



Beschwerde:  LehrerIn über
Schulleitung

Stufe 1

LehrerIn wendet
sich direkt an
Schulleitung und/
oder den
Personalrat.

Stufe 2

LehrerIn wendet
sich an den
Bezirkspersonal-
rat oder sucht
gewerkschaftliche
Unterstützung.

Stufe 3

LehrerIn reicht
Dienstaufsichts-
beschwerde bei der
Landesschulbe-
hörde ein.

Beschwerde: Innerhalb des 
Kollegiums

Stufe 1

Gespräch zwischen
den Beteiligten, um
sich über individuelle
Wahrnehmung und
mögliche Lösungen
auszutauschen.

Stufe 2

Die Beteiligten
schalten den
Personalrat oder die
BeratungslehrerIn ein,
zwecks Beratung,
Gesprächsmo-
deration oder Suche
nach externen Hilfen.

Stufe 3

Schulleitung wird
eingeschaltet, überprüft
die Einhaltung des
Beschwerdeleitfadens,
führt Gespräche mit
den Beteiligten und
versucht eine Einigung
herbeizuführen. Sollte
keine einvernehmliche
Lösung gefunden
werden, ordnet sie
Maßnahmen an.


